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Berufsberechtigung Sportarztdiplom 
 
 
Da uns zu diesem Thema immer wieder Anfragen erreichen, möchten 
wir im Folgenden auf praktisch relevante rechtliche Grundlagen dazu 
eingehen. 
 
 
 Grundlage für das ÖÄK-Diplom Sportmedizin ist die Verordnung 

über ärztliche Weiterbildung der Österreichischen Ärztekammer. 
 
 Beim Erwerb des Sportarzt-Diploms handelt es sich um den 

Erwerb einer Weiterbildungsurkunde im bestehenden 
Fachgebiet. 

 
 Durch den Erwerb einer Weiterbildungsurkunde können 

bestehende Sonderfachgrenzen NICHT überschritten werden. 
Das bedeutet, dass man durch Erwerb des ÖÄK-Diplom 
Sportmedizin im bestehenden Fachbereich sportmedizinisch tätig 
werden kann. 

 
 Die genauen gesetzlichen Regelungen dazu finden sich im 

Ärztegesetz § 31 Absatz 3. 
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011138 

 
 Weiterführende Informationen im Bildungsforum der 

Österreichischen Ärztekammer: 
Österreichische Akademie der Ärzte GmbH 

Walcherstraße 11/23 
1020 Wien 
Tel: (01) 512 63 83-33 
E-Mail: diplome@arztakademie.at 
www.arztakademie.at 

 
 
 
 
 
Stand Oktober 2023, geschrieben von Univ. Lekt. Dr. Gunther Leeb und Dr. Jana Windhaber. 


